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Editorial
Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

die erstmals im Wege der Briefwahl durchge-

führten Wahlen zum Vorstand der Kammer sind 

inzwischen abgeschlossen. Über das Ergebnis 

berichten wir in diesem Heft. Erwartungsgemäß 

war die Wahlbeteiligung deutlich höher als bei 

den in der Vergangenheit üblichen Präsenzwah-

len. Das gesetzgeberische Ziel, dem Kammer-

vorstand eine breitere demokratische Legitima-

tion zu verschaffen, konnte also erreicht werden. 

Im Hinblick auf die in zwei Jahren anstehenden 

nächsten Wahlen wird der Vorstand prüfen, ob 

die vom Gesetzgeber eröffnete Möglichkeit der 

elektronischen Wahl genutzt wird, um eine 

nochmals höhere Wahlbeteiligung zu erreichen 

und vor allem die mit dem Wahlvorgang ver-

bundenen Kosten zu senken. Hierüber werde 

ich zu gegebener Zeit berichten.

Deutlich früher werden wir alle uns mit der prak-

tischen Umsetzung des elektronischen Rechts-

verkehrs zu befassen haben. Die an sich schon 

seit dem 01.01.2018 bestehende, durch die 

technischen Unzulänglichkeiten des Systems 
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allerdings zwischenzeitlich ausgesetzte passive 

Nutzungspfl icht für das beA begründet eine in 

§ 31 a Abs. 6 BRAO ausformulierte Berufspfl icht, 

Zustellungen und den Zugang von Mitteilun-

gen über das Postfach zur Kenntnis zu nehmen. 

Um dieser Berufspfl icht zu genügen, muss jeder 

Anwalt registriert sein. Tatsächlich ist dies aller-

dings bis heute nicht der Fall. Neben den erheb-

lichen haftungsrechtlichen Risiken, die sich für 

die nicht registrierten Kollegen hieraus ergeben, 

verhalten sie sich also auch berufsrechtswidrig, 

was inzwischen schon verschiedentlich zu Be-

schwerden von Gerichten geführt hat, die vor 

allem den fehlenden Rücklauf elektronischer 

Empfangsbekenntnisse beanstanden. Ich darf 

daher diejenigen unter Ihnen, die sich bislang 

noch nicht registriert haben, dringend darum 

bitten, dies kurzfristig nachzuholen. Angesichts 

des zunehmenden Drucks der Gerichte wäre die 

Kammer ansonsten über kurz oder lange ge-

zwungen, die berufsrechtliche „Keule“ zu 

schwingen, was mir persönlich ausgesprochen 

unangenehm wäre. Im Rahmen einer gemein-

samen Kraftanstrengung sollte es uns gelingen, 

das Thema kurzfristig zu bereinigen, wobei 

 Ihnen Ihre Kammergeschäftsstelle auch gerne 

beratend zur Seite steht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

JR Gerhard Leverkinck

Präsident

Aus der Tätigkeit 
des Vorstandes

I.Kammerversammlung 2019

Die Kammerversammlung 2019 wurde wieder 

in den Rahmen eines kleinen regionalen An-

waltstages „eingebettet“.

Turnusgemäß war Tagungsort nach Bad Kreuz-

nach, Mainz und Trier  in diesem Jahr Koblenz  

im Hotel Contel.

Es konnten wieder fünf hochkarätige Fortbil-

dungsveranstaltungen zu den Themen Familien-

poolgesellschaften, der Aufhebungsvertrag im 

Arbeitsrecht, Insolvenzanfechtung, aktuelle 

Rechtsprechung im Strafrecht und AGB-Recht 

im unternehmerischen Rechtsverkehr, die diver-

se Fachanwaltschaften abdeckten, angeboten 

werden, die von mehr als 120 Kolleginnen und 

Kollegen gerne angenommen wurden.

Die Vorträge der Referenten

Dr. Eckhard Wälzholz, Notar aus Füssen,

Prof. Dr. Martin Becker, Richter am Arbeitsge-

richt Frankfurt, Lehrbeauftragter an der Univer-

sität Frankfurt,

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH im 

IX. Zivilsenat,

Wolfgang Pfi ster, Richter am BGH i.R., im Straf-

senat sowie

Prof. Dr. Hubert Schmidt, Rechtsanwalt und 

Honorarprofessor an der Universität und an der 

Hochschule Trier,

stießen auf äußerst positive Resonanz.

Zur anschließenden Kammerversammlung 

konnte der Präsident 81 Kolleginnen und Kolle-

gen begrüßen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurden 10 Kol-

leginnen und Kollegen vereidigt und mit Aus-

händigung der Urkunde neu zur Rechtanwalt-

schaft zugelassen.

1. Bericht über das Geschäftsjahr 2018

Nach Feststellung der Formalien erläuterte 

der Präsident kurz den mit dem Kammerre-

port 1/2019 versandten statistischen Jahres-

bericht.
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